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zwei verschiedene Funktionen im Investiturstreit hatten. Sie wurden abge­
faßt zur Unterstützung der territorialen und kirchlichen Ansprüche des 
Erzbischofs von Ravenna und drückten die Opposition Erzbischof Wi- 
berts, des Gegenpapsts „Clemens III.“, zum gregorianischen Papsttum aus2. 
Daher findet sich der erste deutliche Hinweis auf die gefälschten Privilegien 
innerhalb der Publizistik des späten 11. Jahrhunderts in einem Werk, das 
in der Umgebung Wiberts von Ravenna, wahrscheinlich im März 1086, 
entstand3. Im 12. Jahrhundert verdankten die Privilegien jedoch ihr Überle­
ben einigen Schreibern, die nicht an den Ravennater Bezügen, sondern an 
den Aussagen zum Investiturproblem interessiert waren. Die erhaltenen 
Exemplare befinden sich alle in Materialsammlungen zu Fragen der Investi­
tur und zum Verhältnis der Kaiser zur Römischen Kirche. So erscheint im 
ältesten dieser Codices, dem Vaticanus latinus 1984 aus dem 12. Jahrhun­
dert, das Privilegium Minus auf den letzten Blättern der Handschrift 
(191r-202r) zusammen mit der verfälschten Fassung des Papstwahldekrets 
von 1059, den Verträgen der Kaiser Otto I. und Heinrich II. mit der Römi­
schen Kirche und (von einer späteren Hand) Dokumenten zu den Verhand­
lungen zwischen Paschalis II. und Heinrich V. in den Jahren 1111 und 1112, 
während es sich bei dem Hadrianum um einen von mehreren Texten han­
delt, die in die leeren Blätter zwischen diesen Quellen eingetragen wurden4. 
Gleichermaßen stehen in der Hs. Wien, Nationalbibliothek 2213 (Jus can. 
105) - um 1200 abgeschrieben - das Hadrianum, das Privilegium Minus 
und die Cessio donationum (Fol. 12r-14v) in Gesellschaft mit dem ver­
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